
Die Qualifizierung besteht aus den 
zu erbringenden Nachweisen: 

I. Nachweise Stufen 1 und 2: 

 

- Abiturnoten in den (mindestens 2) Fremdsprachen 10 – 15 
Punkte 

- Abiturnoten im bilingualen Sachfach 10 – 15 Punkte 

II. Nachweis Stufe 3: 
Teilnahme an einem internationalen 

Begegnungsprojekt o.ä. mit facharbeitsähnlicher 
Dokumentation, d.h. mindestens 10 – 12 Seiten, 

Die Qualitätsnachweise bei CertiLingua: 
 

Die erforderlichen Qualifikationen für den Erwerb von CertiLingua am FEG 

 

QUALIFIKATION ERLÄUTERUNGEN 

1. mindestens zwei moderne 
Fremdsprachen 

 

werden auf dem Niveau B2 des 
europäischen Referenzrahmens 
Fremdsprachen beherrscht. 

Voraussetzung: 
beide Fremdsprachen müssen von der 
Sek I fortgeführt bis zum Abitur belegt 
werden, sie dürfen nicht mit der Sek II 
neu einsetzen. 
muttersprachliche Qualifikationen 
des Schülers, die nicht am FEG 
unterrichtet werden, können für das 
CL nicht berücksichtigt werden. 

Kursbelegung von zwei fortgeführten modernen 
Fremdsprachen (also NICHT Latein!) ab Jahrgangstufen 5 
oder 9 durchgängig bis zum Abitur. 

Nachweis: 
Aus dem Abiturzeugnis geht hervor, dass die beiden 
Fremdsprachen von der Sek I durchgängig bis zum Abitur 
(GK oder LK), nicht zwingend im Abitur, belegt wurden und 
der europäische Referenzrahmen Sprachen (entsprechend 
mindestens 10 Punkte im Abitur in den beiden Sprachen) 
erreicht wurde. 

2.  bilingualer Unterricht 

entweder: 

fortlaufende Teilnahme an IB und/oder BAC-Kursen sowie 
erfolgreiches Abschlussexamen im IB und/ oder BAC 
Nachweis: 
IB und/oder BAC-Zeugnis in Kopie 

oder: 
erfolgreiche Teilnahme am Sozialwissenschaftskurs SWE, 
dreistündig, in der ganzen Jgst Q2 und erfolgreiche 
Teilnahme an einer schriftlichen bilingualen 
Abschlussklausur, Note mindestens 10 Punkte. 

Nachweis: 
Bilinguale Abschlussklausur mit mindestens 10 Punkten, 
Kursnote im SWE im gleichen Notenbereich 

3.  internationale Kompetenzen: 

Planung, Teilnahme, Durchführung 
und Reflexion an einem 
europäischen oder internationalen 
„Face-to-face Projekt“ in einer 
Fremdsprache 

Nachweis: 

schriftliche Dokumentation des Projektes in der 
Fremdsprache in einem facharbeitsähnlichen Format (siehe 
Hinweise zur Anfertigung der schriftlichen Dokumentation) 
auf 10 – 12 Seiten. 

 

Auskünfte erteilt: Dr. Sebastiaan Okel, Koordination CertiLingua am FEG 
Kontakt: sebastiaan.okel@feg-bonn.de 

mailto:sebastiaan.okel@feg-bonn.de

